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E r 1 ä u t e r u n 

zur Jinderung des am 8.5.1962 genehmi,ten 

BebauunKsplanes der Gemeinde Bruchhausen 

Der vorliegende bebauupgsplan wurde am 8.5.1962 genehigt. 

Inzwischen hat es sich ergeben, daß es zur Gicherung einer 

geordneten baunutzung erforderlich ist, den Bebauungsplan 

zu ergänzen. 

Die Grundstücksbreiten werden mit 17,5 — 18,5 mtr. als zu 

schmal befunden, um 'iohnhäuser in Traufenstellung zur Straße 

erstellen zu können. Da es sich im Allgemeinen um Privat—

grundetücke handelt, sind Doppelhäuser unerwünscht. 

Fürhintergebäude zur i.leintierhaltung (Alige . Wohngebiet) 

besteht ein Bedürfnis. 

bei 9 mtr. Gtra3enbreite erscheint die Bauflucht für Eck—

grundstücke mit 6 und 8 nt2. als zu breit. Sie soll daher 

auf 5 mtr. festgelegt werden. 

Die hintere baulinie soll mit 4 mtr. ab der hinteren Grund—

stücksgrenze festgelegt werden. 

Beim :,ezartrinr, handelt es sich um eine reine Wohnstra2e, 

soda2 7 mtr. als ausreichend angesehen wenlen. 

Bruchhausen, den 18.1u.1965 

, 2414 

Bürgcrucister.










